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An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlam{-~nt. 
101.7 Wie n 

Wien, am 27. Dezember 1989 

Lt'l01 PAB 

~990 -m~ ~ 3 

zu ~ft.tfh IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SRB und Freunde haben am 

9. November 1989 unter der Nr. 4486/J an mich eine schriftli­

che parlamentarische Anfrage betreffend nUbergriffe der 

Polizei und Gendarmerie (KEMPA)n gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

" J . Wie 1 au t.e t der Po I i ze i ber ich t. iib(~r nachs t.ehend 
mit Datum, Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 
erstat.(e(? 

3. Falls St.rafverfahren ~egen in den Vorfall verwickelt.e Beamt.e 
stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 
zweiter InsLanz? 

4. Fa]l~ es recht.skräftige Verurt.eilvngen voni~ diese Verfahren 
verWickelte Beamten gab, welche dlenst.rechtllchen Konsequen­
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten karn, in welche Kommissa­
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten dIese? 

6. Wurden gegen den B~schwerdefiihrer ~im.zusammenhanf mi~. ~er 
Slrafa~zelge gegen In. den V9rfa~l vLrwIckelle Beam en straf­
rechtlIche Scfirlt.te eIngeleIt.et.. 

7. Bpjahnndenfalls: Nach weldlen 13(~slimmungen dns St.rafges(~t.7.b\J­
ches wurden strafrechlliche Schrille gegnn (h~n Beschwerde­
führer eingeleitet.? 

Vorfall: 17.7 .. 1987, 
RomänKF:l\1PA, Thomas SEIm. ("Kron(~n Z(-)i.lung" 29.7 . .1987), 

Wiener Sicher}101 tsbUro" 
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Der Ums tand , daß die Arhe i. t der Si cherhe i t sexeku ti ve im 

Schut.z.bereich so seTlsibler und schiit.zeTlswert.er Rechtsgiiter, 

wi. e j erwn d~~r persön lichen Fre i he i t und der körper 1 i chen 

Unvers(.~hrthpi.t, gnlHistel. wird, machl es erforderlich, i.m 

Hahm(-H) sowohl der Ausbil<lung als auch <lfH' Dienst.aufsichl 

ständi.g darum IH~mühl zu soin, daß b(')i Wahrung der Effizi.enz 

der Sicherheitsbehörden die Belastung der Betroffenen durch 

Grundrechlseingriffe so gering wie möglich ausfalle. Ich habe 

mich daher seit. der '}bernahme der Verant.wort.ung im Innenres­

sort in diesem Bereich bemüht, 

- Maßnahmen zu setzen, die der Recht.ssicherheit der 

Bürger aber auch der Angehörigen der Sicherheitsexeku­

t.ive dienen, 

Mechanismen zu entwickeln, die einen objekliveren 

Umgang mit Mißhandlungsvorwiirfen ermöglichen und 

das Instrumenlarium für eine den AnfordHrllngen an di.e 

Sicherheitsexekutive entsprechende disziplinarrechtli­

che Reaktion zu sichern. 

Dementsprechend wurden unt.er Bedachtnahme allf die seit. langem 

erhobene Forderung nach Er 1. as sung eines "Po 1 i ze i befugn i. sgese t­

zes" Ini tiativen zur geset.zl ichen Regelung der den Sicher­

hpitsbehördpn auf dem Gpbiete der allgenlf·)i.non Sicherheitspo­

li ZH i zukommenden Au fgaben und der df)r Si. cherlle i. t sexeku ti ve 

hiezu eingeräumten Befugnisse ergriffen. Der Entwurf eines 

"Sicherheitspoli.zeigesetzes" wi.rd Anfang nächsten ,Jahres der 

allgemeinen Begut.acht.ung zugeführt. werden. In sniner derzei­

tigen Konzeption sieht di.eser Entwurf di.e Mögli.chkeit einAr 

ext.ernen Überprüfung von Beschwerden, die gegen die Sicher­

he i t sexf~ku ti VA Arhohen werdon , vor. 

schon auf Anfragen, die Sin im Sommer dieses Jahres an mich 

gerichtet haben, leille ich Ihnen mit, daß eine aus Verlre-
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tern der Bundesrni. ni ster i en für Inneres und für .Jus t i z bes le­

hende Arbeilsgruppe gemeinsame Richtlinien der beiden Res­

sor t s ühnr die Vers tiind j gung DI~ i t ter von der Fes tnahme von 

P f'l r s 0 non d \l r c h 0 r' g a n e (j(.~ s e)f fe 1\ t I ich e n Sie h f'l r}w i t s die n s te s 

und iitHH' ihren Verkehr mi t. Recht. sbp i s Uindpn f~rarbe i te t ha t . 

Damit wllrdnTl im Rahmon dor geltenden Rechtsordnung die heste­

rlP.nden Möglichkeiten ausgeschöpft, PersorHm, diH von einem 

sichorhni tsbehördl ichen Freihei tsentzuf.{ b{-~troffHn sind, den 

Kontakt zu Angehörigen, insbesondere aber auch zu Verteidi­

gern, zu ermöglichen. Es ist nunmehr für die meisten Angehal­

tenen, die dem Gericht eingeliefert werden, sichergestellt, 

daß sie innerhalb des Zeitraumes von etwa 24 Stunden nach dem 

Ende der sicherheitsbehördlichen Vernehmung ein Gespräch von 

Angesicht. zu Angesicht. mit. einem Verteidiger entweder noch 

bei der Sicherheitsdienststelle oder schon im gerichtlichen 

Gefangenenhaus führen können. 

Schließli.ch habe ich auch Initiativen ergriffen, um im Be­

reich des Disziplinarrechtes eine angemessenere Reaktion auf 

festgestellte Dienstpflichtverletzungen zu gewährleisten: in 

Fällen, in denen durch das Verhalten eines Beamten das Ver­

trauen der Bevölkerung in die sachgerechte Vorgangsweise der 

Sicherheitsexekutive erschüttert worden ist, soll die Mög­

lichkeit eröffnet. werden, den Beamten anders einzuselzen. 

Letztlich muß ich aber auch aus Anlaß dieser Anfrage daraüf 

hinweisen, daß für Beamte, gegen die st.raf- und/oder diszi­

plinarrechtlich relevante VorwUrfe erhoben werden, der in der 

Verfassung (Arl. 6 EMRK) verankerte Grundsatz der (Inschulds­

vermutung - so wie für jedermann - gelten muß: bis zum Beweis 

des Gegentei les habe ich daher von ihrer Unschuld auszugf-~hen. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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Z~L Fragp-,-l~ 

Am 17.7.1987 wurde von unbekannten Tätern aus der Wilhelms­

kaserne in Wien 2. ein Stllrmgewehr 77 gestohlen. Die Amts­

hand Jung wurde vom SI clwrhH I t. sbiiro iibernommen. 

Am 25.7 .1.987 E~rstattete Thomas SF.I0T. und am 27.7.1987 Roman 

KF.MPA im Wachzimmer Wien 2., Leopoldsgasse, Anzeige gegen die 

Beamlfm des S i cherhf~ i l sbüros. Si n gaben an, von den Beamten 

wiihrf~nd dnr VnrnHhm\ln{~ mi ßhande 1 t. worden zu se i. n . 

7.l~ Frage_~_ 

Ja. Difl Anzfligfl wurde jedoch von der staatsanwaltschaft gemäß 

§ 90 StPO zurückgelegt. 

Zu den Fragen 3 und.~ 

Im Hinblick auf diH Ausführungen zur Frage 2 entfällt eine 

Beantwortung. 

Zu Frage 5: 

Ver~;(~tzungen erfolgton nIcht. 

Z\.1 den Fragen 6 und 1_:_ 

Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft Wien zur straf­

rechtlichen Beurteilung vorgelegt. Ob die Staatsanwaltschaft 

s trafrechtl i.che Schri tte eingelei tet hat, 

bekannt. 

ist mir nicht 
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